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24.10.1697 Verhörprotokoll über einen Beleidigungsprozess 
Matthias Hofbauer gegen Andre Forster im Dorf , 
Herrschaft Neuhaus ( JEVS ) 

 
1697 Abrechnung mit dem Hofschmied von Sprinzenstein 

Georg Fux ( JEVS ) 
 
1697 Vormundschaftsabrechnung nach dem Tod des Adam 

Lindorfer, Ausnehmer am Lindorfer-Hof, Herrschaft 
Neuhaus ( JEVS ) 

 
1697 Vormundschaftsabrechnung nach dem Tod des 

Besitzers des Stöcklguts, Herrschaft Neuhaus ( JEVS ) 
 
1697 Vormundschaftsabrechnung aus der Herrschaft 

Neuhaus ( JEVS ) 
 
1698 Johann Ehrenreich ist Präsident des Ausschusses der 

Herrenstandsverordneten 
 
18.1.1698 Der Pfleger der Herrschaft Sprinzenstein schreibt an 

Wolfgang Mittermayer, Pfleger der Herrschaften 
Piberstein und Helfenberg: 

 
 Johannes Städler am Kalchpeck, Sprinzensteiner 

Untertan, teilt mit, dass ihm der alte Kreuzmayer den 
Zehent auf dem Kalchpecken-Gut, der der Herrschaft 
Helfenberg untersteht, zum Kauf angeboten hat. 
Obwohl sich Städler mit Einverständnis seiner 
Grundobrigkeit einverstanden erklärt, verspricht der 
Kreuzmayer den Zehent plötzlich seinem Eidam, dem 
Lippl zu Hermannsdorf. Der Pfleger bittet um 
Vermittlung in diesem Streit. ( JEVS ) 

 
15.2.1698 Das Landgericht Marsbach richtet ein Schreiben an den 

Marktrichter von Sarleinsbach, Hermann Großhaupt: 
 
 Die schwangere Johanna Neißl, die in Marsbach 

verhaftet wurde, hat ausgesagt, dass mit ihr Unzucht 
getrieben hat 

 

• 2x der Braumeister im Markt Sarleinsbach 

• 1 x der Matthias Fixlmüllner in der Waschhütte 

• 1 x der Schmied im Winkel 
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